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Ausführungsbestimmungen für 
Feuerwehrpläne nach DIN 14095 

 
 

Was muss darin enthalten sein? 
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Vorwort 
 
 
Die Ausführungsbestimmungen für Feuerwehrpläne haben Gültigkeit für die Stadt Villingen-
Schwenningen. Diese Vorgaben basieren auf der DIN 14095.  
 
Bei allen Ausschreibungen bzw. Vergaben von Aufträgen zur Erstellung von Feuerwehrplä-
nen sind diese Bestimmungen zu beachten und können zum Vertragsbestandteil gemacht 
werden. 
 
Im Feuerwehrplan müssen alle Angaben, die für einen Feuerwehreinsatz notwendig sind, 
enthalten sein. Sie ermöglichen eine präventive Einsatzplanung, das sichere Auffinden des 
Objektes sowie eine gute Orientierung auf dem Gelände und in Gebäuden. Zudem beein-
flussen die Details, wie z. B. die Darstellung der Brandabschnitte, die Planung des Einsatz-
verlaufes im Brandfalle wesentlich. 
Um dies zu gewährleisten sind die Pläne ï insbesondere nach Umbauten und Nutzungsän-
derungen ï zu aktualisieren. 
 
Der Feuerwehrplan ist bei Veränderung am Objekt oder in der Nutzung sofort zu aktualisie-
ren. 
Er ist in regelmäßigen Abständen, mindestens alle 2 Jahre zu überprüfen und erforderlichen-
falls zu überarbeiten. 
 
Es sind Ansprechpartner zu benennen, die im Einsatzfalle der Feuerwehr mit betrieblichen 
Informationen zu Verfügung stehen. 
 
Rechtsgrundlagen 

- Landesbauordnung (z. B. § 38) 
- VwV Brandverhütungsschau 
- Sonderbauvorschriften wie z. B. Industriebaurichtlinie, Versammlungsstättenver-

ordnung usw. 
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1. Allgemeine Vorgaben 
 

1.1. Format 
 
Pläne 
  - Übersichts- und Lagepläne 
    Detailpläne/Geschosspläne   DIN A 3 Querformat 
 
Textteile, Beschreibungen, Legenden  DIN A4 Hochformat 
 
Die einzelnen Seiten sind durch eine Laminierung zu schützen. 

 
1.2. Maßstab/Raster 

 
Der Maßstab ist so zu wählen, dass die Darstellung formatfüllend ist. 
Die Feuerwehrpläne müssen mit einem Raster von 10 m versehen werden. 
Für Übersichts- und Umgebungspläne darf ein Raster von 20 m oder 50 m verwendet 
werden. 
Rasterlinien sind im Bereich von Straßen, Gebäuden und Geschossen zu unterbre-
chen. 

 
 
1.3. Farbige Darstellung 

 
Die nachfolgenden Farben sind zu verwenden: 

 Signalgelb (RAL 1003)  = nicht befahrbare Flächen 

 Signalgrau (RAL 7004)  = befahrbare Flächen nach  
        DIN 14090 

 Signalblau (RAL 5005)  = Löschwasser (Behälter und 
        offene Entnahmestellen) 

 Signalrot (RAL 3001)  =  Räume/Flächen mit  
       besonderen Gefahren 

Brandwände 

 Weißgrün (RAL 6019)  = horizontale Rettungswege 
       (Flure) 

 Verkehrsgrün (RAL 6024)  = vertikale Rettungswege 
       Treppenräume Symbole 
 
 
Graphische Symbole sind nach DIN 14034-6 und GUV-V A 8 darzustellen: 
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